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Schulelternrat
Ursachen
u.a.:

• unzureichende Qualität der schulischen 

Leistungen (Pisa)

• unzureichende Verknüpfung von 

Elternverantwortung und staatlichem 

Bildungsauftrag

Eigenverantwortliche Schule
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Schulelternrat

Ziel der eigenverant-
wortlichen Schule
• Steigerung von Qualität und Quote der 

Schulabschlüsse

• Senkung der Wiederholungsquoten

• Verbesserung der Qualität der Lehrerarbeit

• Erhöhung der Zufriedenheit aller an der 
Schule Beteiligten



  

Schulelternrat

Einführung der Eigen-
verantwortlichen Schule
• Zum Schuljahr 2007/2008 werden 

wesentliche Änderungen in Kraft treten:
• Die Schulen werden mit mehr 

Entscheidungsbefugnissen als zuvor 
ausgestattet.

• Das Land behält sich jedoch 
Gestaltungs-, Ergebnis-und 
Ressourcenverantwortung vor.
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Ab wann werden Schulen 
eigenverantwortlich?
 Alle öffentlichen Schulen in 

Niedersachsen werden zum 1.8.2007 
eigenverantwortlich.
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Schule

Schulvorstand
ab 01.08.2007 
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Erziehungsberechtigte
Schulleitung,
Lehrer/innen,

Personal

Über
GK

Über
SER

Zusammensetzung des Schulvorstandes in der Hl. Geist Schule



  

Schulelternrat
Der Schulvorstand

• ist ein neues Gremium, das „die Geschicke der 
Schule“ in Anlehnung an den 
„Orientierungsrahmen Schulqualität in 
Niedersachsen“ wesentlich (mit)bestimmen 
soll;

• ist somit ein Beschlussorgan, in dem zu 50% 
Eltern vertreten sind;

• wird von der Gesamtkonferenz (GK), die in der 
Eigenverantwortlichen Schule die Rolle einer 
„Pädagogischen Konferenz“ spielt, ergänzt und 
soll im Konsens mit dieser zusammenarbeiten.
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Die Aufgaben des Schul-
vorstandes...
...bestehen im Wesentlichen darin, 
• die Prioritäten für eine 

Weiterentwicklung der Schule 
festzulegen,

• Vorschläge für das Schulprogramm und 
die Schulordnung zu machen und

• die Umsetzung der im Konsens mit der 
GK selbstgestellten Aufgaben zu 
überwachen und voranzutreiben.



  

SchulelternratAufgaben 
Gesamtkonferenz Schulvorstand

Entscheidung  Schulprogramm
 Schulordnung
 Geschäfts- und

Wahlordnungen

 Haushaltsmittel
 Entlastung der

Schulleiterin /des
Schulleiters

 Stundentafel
 Namensgebung
 Schulversuche

Grundsätze  Leistungsbewertung
und Beurteilung

 Klassenarbeiten und
Hausaufgaben sowie
deren Koordinierung

 Projektwochen
 Werbung und

Sponsoring 
 jährliche Überprüfung

der Arbeit
Vorschlag  Schulprogramm

 Schulordnung
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Der Schulvorstand 
entscheidet über
1. Die Inanspruchnahme der Entscheidungsspielräume
2. Die Haushaltsplanung und Entlastung des Schulleiters
3. Anträge auf bes. Organisation (z. B. Ganztagsschule)
4. Die Ausgestaltung der Stundentafel
5. Schulpartnerschaften
6. Entscheidungen zur Namensgebung
7. Anträge zu Schulversuchen (neue Konzepte)
8. Grundsätze zu Projektwochen, Werbung und Sponsoring, 

jährlichen Überprüfungsarbeiten
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Vorteile durch den 
Schulvorstand
• Beschleunigung der Entscheidungen
• Weitere Aktivierung von Eltern 
• gesteigerte Kreativität wegen breiterer 

Kompetenz
• Engere, verbesserte Zusammenarbeit 

zwischen Lehrern und Eltern in kleinerem 
Gremium

• Eltern als natürlicher Motor der 
Verbesserung von Schule
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Der Schulleiter...

...führt den Vorsitz im Schulvorstand,

...ist die einzige Person im Schulvorstand, die 
im rechtlichen Sinne haftbar gemacht 
werden kann, 

...entscheidet bei Stimmengleichheit,

...unterrichtet den Schulvorstand über z. B. 
die Umsetzung des Schulprogramms,

...unterrichtet die Gesamtkonferenz über 
alle schulrelevanten Dinge und

...den Schulträger über alle wesentlichen 
Angelegenheiten.
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Elternvertreter im 
Schulvorstand...
...kann man werden, wenn
• man Vater oder Mutter 

(Erziehungsberechtigter) eines Kindes 
ist, das die jeweilige Schule besucht, 
und wenn

• man vom Schulelternrat gewählt wird.

Alle Eltern müssen über diese 
Möglichkeit informiert werden!
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Gewählt werden ...

• 4 Elternvertreter und
• 4 Stellvertreter

– jeweils für 2 Jahre 
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Die Mitgliedschaft im 
Schulvorstand...
...erfordert, dass man 
• das nötige Engagement und die erforderliche 

Zeit aufbringen kann, um dieses Ehrenamt zu 
erfüllen;

• bereit ist, Einzelinteressen zurückzustellen 
und

• sich auch von der Rolle des Vertreters einer 
speziellen Interessengruppe zu lösen,

• um für die Schule als Ganzes optimale 
Lösungen zu finden bzw. Maßnahmen zu 
ergreifen.
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Wahlvorbereitungen

• Die Wahlordnung wird in den 
kommenden Wochen erarbeitet und auf 
der ersten SER-Sitzung im Schuljahr 
2007/2008 beschlossen. 

• Die Kandidaten stellen sich auf der 
ersten SER-Sitzung im Schuljahr 
2007/2008 vor 
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Weitere Information der 
Eltern
Mitte Juni 2007: Information aller Eltern über Elternbrief 

und die Internetseite der Schule 
(Elternvertretung) 

Juli 2007: Vorschläge und Erläuterungen zur möglichen 
Wahlordnung auf der SER-Sitzung

Juli 2007: Kurz-Informationen der „neuen Eltern“ auf 
dem Elternabend am 03.07.07

Sept. 2007: Informationen der „neuen Eltern“ auf den 
Wahlelternabenden der 1. Klassen im 
Schuljahr 2007/08
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Der Fahrplan könnte wie 
folgt aussehen:
10.07.07 GK mit den neuesten Informationen 

zum Schulvorstand / eigenverantw. 
Schule

30.08.07 1. Schultag als Eigenverantwortliche 
Schule

20.09.07 letzter Termin für die Wahl der 
Klassenelternschaften
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04.10.07 konstituierende Sitzung des neuen 
Schulelternrates mit Wahl der 
Elternvertreter für den Schulvorstand

11.10.07 Wahl der Lehrervertreter des 
Schulvorstandes durch die GK des 
neuen Schuljahres

04.11.07 Direkt nach den Herbstferien, 
1. Sitzung des Schulvorstandes 

Der Fahrplan könnte wie 
folgt aussehen:
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Mögliche erste Arbeits-
schritte
• Geschäftsordnung für den 

Schulvorstand 
– Zuständigkeit und Aufgaben des 

Schulvorstandes
– Einberufung des Schulvorstandes
– Teilnahmerecht und Teilnahmepflicht
– Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung.......

• Entwurf eines Leitbildes für die Heilig 
Geist Schule 


